Checkliste: Rückforderungen überzahlter Bezüge prüfen

	To do
	Check

	1. Überzahlung prüfen
	

	Wurde der Beschäftigte korrekt eingruppiert oder besoldet?
	

	Entspricht die gezahlte Zulage oder das Gehalt der vertraglichen bzw. besoldungsrechtlichen Grundlage?
	

	Liegen fehlerhafte Eingaben bei Arbeitszeiten oder Beschäftigungsumfang vor?
	

	2. Anhörung des Betroffenen
	

	Hat der Dienstherr ein Anhörungsschreiben versandt?
	

	Wurde dem Beschäftigten ausreichend Zeit eingeräumt, um Stellung zu nehmen?
	

	Wurden die Einwände des Betroffenen dokumentiert und berücksichtigt?
	

	3. Besteht eine rechtliche Grundlage für die Rückforderung?
	

	Für Beamte: § 12 BBesG und ggf. landesrechtliche Vorschriften prüfen.
	

	Für Arbeitnehmer: §§ 812 ff. BGB („ungerechtfertigte Bereicherung“).
	

	Wurde die Anspruchsgrundlage korrekt benannt und angewendet?
	

	4. Erkennbarkeit der Überzahlung prüfen
	

	War der Fehler für den Beschäftigten offensichtlich?
	

	Hätte der Beschäftigte bei sorgfältiger Prüfung den Fehler erkennen müssen?
	

	Liegt grobe Fahrlässigkeit oder positive Kenntnis vor?
	

	5. Höhe der Rückforderung klären
	

	Brutto- oder Nettobetrag zurückgefordert?
	

	Wurden steuerliche Aspekte und mögliche Abzüge berücksichtigt?
	

	Liegen Teilbeträge vor, die bereits ausgegeben wurden?
	

	6. Einrede der Entreicherung prüfen
	

	Wurde das erhaltene Geld bereits vollständig ausgegeben?
	

	Besteht noch Vermögen, auf das die Rückforderung zurückgreifen kann?
	

	7. Verjährung und Verfall berücksichtigen
	

	Wann ist der Anspruch entstanden?
	

	Kenntnis des Dienstherrn über die Überzahlung prüfen.
	

	Wurde die Dreijahresfrist eingehalten oder besteht ein Anspruch auf Einrede der Verjährung?
	

	Gibt es im Arbeits- oder Tarifvertrag (z. B. § 37 TVöD) eine Verfallklausel, nach der Ansprüche nach einer gewissen Zeit nicht mehr geltend gemacht werden können?
	

	8. Ermessensentscheidung/Billigkeit prüfen
	

	Hat der Dienstherr eine Billigkeitsprüfung durchgeführt?
	

	Wurde geprüft, ob eine Teilerlassung oder Ratenzahlung angemessen ist?
	

	Liegen mildernde Umstände vor, z. B. Verschulden der Verwaltung?
	

	9. Praktische Handlungsoptionen für Betroffene
	

	Stellungnahme zur Anhörung vorbereiten.
	

	Steuerliche Beratung einholen.
	

	Über Ratenzahlung oder Teilnachlass verhandeln.
	

	Rechtliche Beratung prüfen, insbesondere bei hohen Rückforderungsbeträgen oder erkennbaren Fehlern seitens des Dienstherrn.
	

	10. Dokumentation für die Beratung
	

	Alle Unterlagen und Bescheide sorgfältig sammeln.
	

	Gesprächsnotizen und Korrespondenz protokollieren.
	

	Prüfen, welche Unterlagen später als Beweismittel dienen können.
	

	Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld



